
Bundesbestimmungen, die die Ausübung der Prostitution regeln 

AIDS-Gesetz 1993 
Geschlechtskrankheitengesetz 
Verordnung des Bundesministers für Gesundheit und Umweltschutz über die gesundheitliche Überwachung 
von Personen, die der Prostitution nachgehen 
Strafgesetzliche Bestimmungen 

  

AIDS-Gesetz 1993  

§ 1. (1) Ein erworbenes Immundefektsyndrom (AIDS/Acquired Immuno Deficiency Syndrome) 
liegt vor, wenn nach dem jeweiligen Stand der Wissenschaft 

1. ein entsprechender Nachweis für eine Infektion mit einem Human Immunodeficiency Virus 
(HIV) und 

2. zumindest eine Indikatorerkrankung vorliegen. 

(2) Der Bundesminister für Gesundheit, Sport und Konsumentenschutz kann durch Verordnung 
dem jeweiligen Stand der Wissenschaft entsprechend nähere Bestimmungen hinsichtlich des 
Infektionsnachweises und der Indikatorerkrankungen (insbesondere Falldefinition) erlassen.  

§ 2. (1) Meldepflichtig im Sinne dieses Bundesgesetzes sind: 

1. jede gemäß § 1 manifeste Erkrankung an AIDS; 

2. jeder Todesfall, wenn anläßlich der Totenbeschau oder Obduktion festgestellt wurde, daß im 
Zeitpunkt des Todes eine Erkrankung nach Z 1 bestanden hat; ein Todesfall ist auch dann zu 
melden, wenn bereits eine Meldung über den vorangegangenen Krankheitsfall erfolgt ist. 

(2) Zur Erstattung der Meldung gemäß Abs. 1 sind verpflichtet: 

1. jeder freiberuflich tätige Arzt; 

2. in Krankenanstalten der ärztliche Leiter der Krankenanstalt; 

3. der Totenbeschauer oder der Prosektor. 

§ 3. (1) Die Meldung ist innerhalb einer Woche nach Feststehen der Diagnose schriftlich an das 
Bundesministerium für Gesundheit, Sport und Konsumentenschutz zu erstatten. 

(2) Die Meldung hat die Initialen (Anfangsbuchstaben des Vor- und Familiennamens), das 
Geburtsdatum und das Geschlecht des Kranken bzw. Verstorbenen sowie in den Fällen des § 2 
Abs. 1 Z 1 auch die relevanten anamnestischen und klinischen Angaben zu enthalten. 

(3) Soweit dies zur Gewährleistung der Einheitlichkeit der Meldungen geboten ist, hat der 
Bundesminister für Gesundheit, Sport und Konsumentenschutz unter Bedachtnahme auf die 
Erfordernisse einer eingehenden und raschen Information durch Verordnung nähere 
Bestimmungen über die Präzisierung der relevanten anamnestischen und klinischen Daten, über 
den Umfang und die Form der Meldungen sowie der zu verwendenden Vordrucke zu erlassen.
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§ 4. (1) Personen, bei denen eine Infektion mit einem HIV nachgewiesen wurde oder das 
Ergebnis einer Untersuchung gemäß Abs. 2 nicht eindeutig negativ ist, ist es verboten, 
gewerbsmäßig sexuelle Handlungen am eigenen Körper zu dulden oder solche Handlungen an 
anderen vorzunehmen. 

(2) Neben den nach dem Geschlechtskrankheitengesetz, StGBl. Nr. 152/1945, und auf seiner 
Grundlage erlassenen Verordnungen vorgeschriebenen Untersuchungen haben sich Personen 
vor der Aufnahme einer Tätigkeit im Sinne des Abs. 1 einer amtsärztlichen Untersuchung auf das 
Vorliegen einer HIV-Infektion zu unterziehen. Darüber hinaus haben sich Personen, die 
Tätigkeiten im Sinne des Abs. 1 ausüben, periodisch wiederkehrend, mindestens jedoch in 
Abständen von drei Monaten, einer amtsärztlichen Untersuchung auf das Vorliegen einer HIV-
Infektion zu unterziehen. 

(3) Die Bezirksverwaltungsbehörde hat den im § 2 der Verordnung BGBl. Nr. 314/1974 
vorgesehenen Ausweis nicht auszustellen bzw. einzuziehen, wenn 

1. eine HIV-Infektion vorliegt,  

2. das Ergebnis einer Untersuchung im Sinne des Abs. 2 nicht eindeutig negativ ist, oder 

3. die Vornahme einer Untersuchung im Sinne des Abs. 2 verweigert wird. 

(4) Jeder Amtsarzt ist gegenüber Personen, die Tätigkeiten im Sinne des Abs. 1 ausüben, 
verpflichtet, sie anläßlich von Untersuchungen im Sinne des Abs. 2 über die 
Infektionsmöglichkeiten mit HIV, die Verhaltensregeln zur Vermeidung einer solchen Infektion 
sowie über das Verbot gemäß Abs. 1 zu belehren. 

§ 5. (1) Wird anläßlich einer Untersuchung bei einer Person eine HIV-Infektion nachgewiesen, so 
ist der Arzt verpflichtet, dies der betreffenden Person im Rahmen einer eingehenden persönlichen 
Aufklärung und Beratung mitzuteilen. 

(2) Jeder Arzt, der einer Person mitteilt, daß sie mit einem HIV infiziert ist, hat sie ferner über die 
Arten der Infektionsmöglichkeiten sowie über die Verhaltensregeln zur Vermeidung einer solchen 
Infektion zu belehren. 

§ 6. (1) Untersuchungen zum Nachweis einer HIV-Infektion dürfen nur nach den dem jeweiligen 
Stand der Wissenschaft entsprechenden Methoden und nur unter Einhaltung der hiefür 
maßgeblichen Kriterien zur Qualitätssicherung durchgeführt werden. 

(2) In der HIV-Diagnostik dürfen nur solche Diagnostika verwendet werden, deren Qualität vom 
Bundesinstitut für Arzneimittel festgestellt wurde. Ist die Qualität zur Prüfung eingereichter 
Diagnostika nicht gegeben, ist dies auf Antrag des Einschreiters vom Bundesminister für 
Gesundheit, Sport und Konsumentenschutz mit Bescheid festzustellen. 

(3) Der Bundesminister für Gesundheit, Sport und Konsumentenschutz kann durch Verordnung 
nach dem jeweiligen Stand der Wissenschaft nähere Bestimmungen über Qualitätskontrolle und -
sicherung sowie die bei der Vornahme von HIV-Tests einzuhaltende Vorgangsweise 
einschließlich der Durchführung von Bestätigungs- und Wiederholungstests erlassen. Dabei sind 
insbesondere Regelungen über die Produktkontrolle und Qualitätskontrolle der Labors zu treffen. 

§ 7. (1) Der Bundesminister für Gesundheit, Sport und Konsumentenschutz hat, insbesondere 
durch Vergabe von Forschungsaufträgen, für die Durchführung von Studien über den Stand und 
die weitere Entwicklung der epidemiologischen Situation betreffend AIDS zu sorgen. 
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(2) Der Bundesminister für Gesundheit, Sport und Konsumentenschutz hat in regelmäßigen 
Abständen die Länder über die aktuelle epidemiologische Lage zu informieren. 

§ 8. (1) Der Bundesminister für Gesundheit, Sport und Konsumentenschutz hat für die 
Ausarbeitung und Durchführung eines umfassenden Informationskonzeptes mit dem Ziel einer 
Aufklärung über mit AIDS zusammenhängende Fragen, insbesondere über die möglichen Wege 
einer HIV-Infektion sowie über die Verhaltensregeln zur Vermeidung einer solchen Infektion, zu 
sorgen. 

(2) Die Tätigkeit von Einrichtungen und Vereinigungen zur Beratung und Betreuung von Personen 
im Hinblick auf AIDS kann vom Bund gefördert werden. Die Förderung hat durch Gewährung von 
Zuschüssen nach Maßgabe der hiefür nach dem jeweiligen Bundesfinanzgesetz verfügbaren 
Bundesmittel zu erfolgen. 

(3) Zuschüsse nach Abs. 2 dürfen physischen und juristischen Personen nur zur Errichtung und 
zum Betrieb solcher Stellen der im Abs. 2 bezeichneten Art gewährt werden, die mit Rücksicht auf 
die Zahl der Personen, die die dort gebotenen Hilfen in Anspruch nehmen, zweckmäßig und 
wirtschaftlich erscheinen. Jeder geförderten Einrichtung oder Vereinigung muß ein mit Fragen im 
Hinblick auf AIDS hinreichend vertrauter Arzt sowie sonstiges qualifiziertes Personal, das eine 
entsprechende Beratung und Betreuung gewährleistet, zur Verfügung stehen.  

(4) Vor Gewährung von Zuschüssen hat sich der Empfänger dem Bund gegenüber zu 
verpflichten, zum Zweck der Überwachung der widmungsgemäßen Verwendung der Zuschüsse 
Organen des Bundes die Überprüfung der Durchführung durch Einsicht in die Bücher und Belege 
sowie durch Besichtigung an Ort und Stelle zu gestatten und ihnen die erforderlichen Auskünfte 
zu erteilen. Ferner hat sich der Empfänger zu verpflichten, bei nicht widmungsgemäßer 
Verwendung von Zuschüssen diese dem Bund zurückzuzahlen. 

§ 9. (1) Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden 
strafbaren Handlung bildet, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist hiefür mit Geldstrafe bis 
zu 100 000 S zu bestrafen, wer 

1. entgegen § 4 Abs. 1 gewerbsmäßig sexuelle Handlungen am eigenen Körper duldet oder 
solche Handlungen an anderen vornimmt; 

2. gewerbsmäßig sexuelle Handlungen am eigenen Körper duldet oder solche Handlungen an 
anderen vornimmt, ohne sich vor der Aufnahme dieser Tätigkeit oder regelmäßig wiederkehrend 
einer amtsärztlichen Untersuchung gemäß § 4 Abs. 2 zu unterziehen.  

(2) Wer eine der im Abs. 1 bezeichneten Verwaltungsübertretungen begeht, nachdem er 
innerhalb der letzten drei Jahre schon zweimal nach Abs. 1 bestraft worden ist, ist mit 
Freiheitsstrafe bis zu sechs Wochen oder mit Geldstrafe bis zu 100 000 S zu bestrafen. 

(3) Eine Verwaltungsübertretung begeht und ist hiefür mit Geldstrafe bis zu 30 000 S zu 
bestrafen, wer die im § 2 Abs. 1 vorgesehene Meldung nicht oder nicht rechtzeitig (§ 3 Abs. 1) 
erstattet. 

§ 10. Soweit in diesem Bundesgesetz auf Bestimmungen anderer Bundesgesetze verwiesen wird, 
sind diese in ihrer jeweils geltenden Fassung anzuwenden. 

§ 11. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist der Bundesminister für Gesundheit, Sport 
und Konsumentenschutz betraut. 
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Geschlechtskrankheitengesetz 
StGBl.Nr. 152/1945 zuletzt geändert durch BGBl.Nr. 345/1993 

Umfang des Gesetzes. 

§ 1. Übertragbare Geschlechtskrankheiten im Sinne dieses Gesetzes sind: 

1. Tripper, 

2. Syphilis, 

3. Weicher Schanker, 

4. Lymphogranuloma inguinale, ohne Rücksicht auf den Sitz der Krankheitserscheinungen. 

Allgemeine Behandlungspflicht. 

§ 2. (1) Jeder Geschlechtskranke ist verpflichtet, sich während der Dauer der Übertragbarkeit der 
Krankheit einer Behandlung durch einen in Österreich zur Berufsausübung berechtigten Arzt zu 
unterziehen. Bei Pflegebefohlenen hat jene Person für die ärztliche Behandlung des Kranken zu 
sorgen, welche die Aufsicht über den Pflegebefohlenen führt. 

(2) Der Kranke (die über denselben aufsichtführende Person) hat der Sanitätsbehörde auf 
Verlangen den Nachweis der ärztlichen Behandlung zu erbringen. 

Untersuchung Krankheitsverdächtiger. 

§ 3. (1) Personen, von denen mit Grund angenommen werden kann, daß sie geschlechtskrank 
sind und nicht in ärztlicher Behandlung stehen, können von der Sanitätsbehörde verhalten 
werden, ein ärztliches Zeugnis zu erbringen und sich erforderlichenfalls einer Untersuchung zu 
unterziehen. 

(2) Anzeigen, deren Urheber nicht feststellbar ist, sind durch die Sanitätsbehörde nicht weiter zu 
verfolgen. 

Beschränkte Meldepflicht. 

§ 4. (1) Jeder Arzt, der in Ausübung seines Berufes von einer Geschlechtskrankheit Kenntnis 
erhält, ist zur Meldung des Falles verpflichtet, wenn eine Weiterverbreitung der Krankheit zu 
befürchten ist oder sich der Kranke der ärztlichen Behandlung, beziehungsweise Beobachtung 
entzieht. 

(2) Die Meldung ist an die für den Wohnort des Erkrankten zuständige Sanitätsbehörde nach dem 
als Anlage A *1) (Anm.: Anlage nicht darstellbar) abgedruckten Muster zu erstatten. 

Behandlung und Überwachung. 

§ 5. (1) Der Amtsarzt hat auf Grund der ihm zugekommenen Anzeige den Kranken zum 
Gesundheitsamt vorzuladen. 
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(2) Der Amtsarzt entscheidet nach vorgenommener Untersuchung, ob der Kranke in der 
Behandlung eines zur Ausübung der Praxis in Österreich berechtigten Arztes verbleiben kann, in 
ambulatorische Behandlung eines Krankenhauses einzuweisen oder in ein Krankenhaus 
(Abteilung für die Behandlung von Geschlechtskrankheiten) aufzunehmen ist. 

(3) Nach Abschluß der Behandlung (Abs. (2)) kann die Sanitätsbehörde die gesundheitliche 
Überwachung des aus der Behandlung Entlassenen anordnen. Der Amtsarzt hat in diesem Falle 
auszusprechen, ob die Überwachung durch einen zur Ausübung der Praxis in Österreich 
berechtigten Arzt, durch eine Beratungsstelle oder durch ein Krankenhaus zu erfolgen hat. 

(4) Der aus der Behandlung Entlassene ist verpflichtet, der amtsärztlich angeordneten 
Überwachung gewissenhaft zu entsprechen. 

§ 6. (1) Geschlechtskranken, die vom Amtsarzte in eine Krankenanstalt eingewiesen wurden, darf 
die Aufnahme in einem öffentlichen Krankenhaus während der Dauer der Übertragbarkeit - sofern 
statutarische Bestimmungen des Krankenhauses dem nicht entgegenstehen - nicht verweigert 
werden. Die Kranken haben während der Dauer der Behandlung im Krankenhaus zu verbleiben, 
es sei denn, daß der Leiter des Krankenhauses eine ambulatorische Behandlung zuläßt. 

(2) Erklärt der Leiter des Krankenhauses eine ambulatorische Behandlung für zulässig, hat er 
dem Amtsarzt, der die Spitalsaufnahme angeordnet hat, sofort von seiner Anordnung Mitteilung 
zu machen. 

(3) Der Kranke hat die vom zuständigen Arzte getroffene Anordnung gewissenhaft zu erfüllen. 

§ 7. Aus dem Militärverband entlassene Geschlechtskranke und ansteckungsverdächtige 
Personen haben längstens innerhalb von zwei Wochen nach erfolgter Entlassung dem für sie 
zuletzt zuständig gewesenen Militärarzt den Nachweis darüber zu erbringen, daß sie in der 
Behandlung eines zur Ausübung der Praxis in Österreich berechtigten Arztes, in ambulatorischer 
Behandlung stehen oder in einem Krankenhause Aufnahme gefunden haben. Wird der 
Militärbehörde dieser Nachweis nicht innerhalb von längstens zwei Wochen nach Entlassung 
erbracht, hat diese der nach dem Wohnorte des Entlassenen zuständigen Sanitätsbehörde die 
Anzeige zu erstatten. 

Belehrung Geschlechtskranker. 

§ 8. Jeder Arzt, der einen Geschlechtskranken untersucht oder behandelt, ist zu einer 
eingehenden persönlichen Aufklärung und Beratung verpflichtet. Dabei hat der Arzt den Kranken 
insbesondere über die Infektionsmöglichkeiten sowie über die Verhaltensregeln zur Vermeidung 
einer solchen Infektion zu belehren. 

Verbotene Behandlungsarten. 

§ 9. (1) Verboten ist: 

a) die briefliche Behandlung von Geschlechtskrankheiten sowie von Krankheiten und Leiden der 
Geschlechtsorgane, ferner die Ankündigung, Zusendung oder öffentliche Zurschaustellung von 
Heilmitteln zur Bekämpfung dieser Erkrankungen, 

b) die Ankündigung der Behandlung von Geschlechtskrankheiten in der Tagespresse durch Ärzte 
sowie die Behandlung Geschlechtskranker durch Ärzte ohne eigener Wahrnehmung 
(Fernbehandlung). 
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(2) Zulässig ist: 

die Ankündigung von Mitteln, Gegenständen oder Verfahren zur Heilung oder Linderung von 
Geschlechtskrankheiten in der Fachpresse, sofern sie sich an Ärzte, Apotheker oder Personen 
wendet, die nach den geltenden Gesetzen berechtigt sind, mit solchen Mitteln, Gegenständen 
usw. Handel zu treiben. 

Kostenbestreitung. 

§ 10. (1) Die Kosten der Behandlung und der etwa angeordneten ärztlichen Überwachung der an 
einer anzeigepflichtigen Geschlechtskrankheit erkrankten mittellosen Person hat der örtlich 
zuständige Fürsorgeverband dann zu tragen, wenn der Erkrankte (zu Überwachende) nicht für 
den Krankheitsfall bei einem Träger der Sozialversicherung krankenversichert ist. 

(2) Ist der Erkrankte (zu Überwachende) nach den Vorschriften über die Sozialversicherung 
krankenversichert (als Angehöriger mitversichert), so hat der Träger der Sozialversicherung alle 
aus der Behandlung und Überwachung erwachsende Kosten zu tragen, auch wenn dem 
Erkrankten im Einzelfall ein Anspruch auf die Leistung nicht zusteht. 

Besondere Ermächtigungen. 

§ 11. (1) Das Staatsamt für soziale Verwaltung wird ermächtigt, für das ganze Gebiet oder für 
bestimmte Gebietsteile der Republik Österreich eine über die Anordnung des § 4 hinausgehende 
Meldung der Erkrankungsfälle anzuordnen. 

(2) Der Bundesminister für Gesundheit, Sport und Konsumentenschutz kann im Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für Inneres Vorschriften über gesundheitliche Vorkehrungen und zur 
Überwachung jener Personen erlassen, die gewerbsmäßig sexuelle Handlungen am eigenen 
Körper dulden oder solche Handlungen an anderen vornehmen. 

(3) Das Staatsamt für soziale Verwaltung kann das in der Anlage A (Anm.: Anlage nicht 
darstellbar) enthaltene Muster für die nach § 4 vorgeschriebene Meldung durch Verordnung 
abändern oder ergänzen. 

(4) Durch Verordnung des Staatsamtes für soziale Verwaltung können ferner Vorschriften über 
die Zulassung und Inverkehrbringung von Mitteln, Gegenständen oder von Einrichtungen erlassen 
werden, die der Verhütung der Übertragung von Geschlechtskrankheiten dienen sollen.  

Strafbestimmungen. 

§ 12. (1) Übertretungen der in § 9, Abs. (1), dieses Gesetzes ausgesprochenen Verbote werden, 
sofern nicht nach anderen Vorschriften eine strengere Bestrafung stattfindet, als 
Verwaltungsübertretung von der Bezirksverwaltungsbehörde (in Orten, wo eine staatliche 
Polizeibehörde besteht, von dieser) mit Geld bis zu 5000 S oder mit Arrest bis zu sechs Monaten 
bestraft. Bei erschwerenden Umständen können Arrest und Geldstrafen nebeneinander verhängt 
werden. 

(2) Übertretungen der sonstigen Vorschriften dieses Gesetzes, der auf Grund desselben 
ergehenden Verordnungen und Bescheide werden, sofern nicht nach anderen Vorschriften eine 
strengere Bestrafung stattfindet, als Verwaltungsübertretung von der Bezirksverwaltungsbehörde 
(in Orten, wo eine staatliche Polizeibehörde besteht, von dieser) mit Geld bis zu 1000 S oder mit 
Arrest bis zu zwei Monaten bestraft. Bei erschwerenden Umständen können Arrest und 
Geldstrafen nebeneinander verhängt werden.
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Wirkung von Berufungen.  

§ 13. Berufungen gegen die auf Grund dieses Gesetzes und der nach demselben erlassenen 
Verordnungen ergehenden Bescheide, ausgenommen die auf Grund des § 12 dieses Gesetzes 
erlassenen Strafbescheide, kommt eine aufschiebende Wirkung nicht zu. 

Portobehandlung. 

§ 14. (1) Die nach diesem Gesetze zur Erstattung von Anzeigen und Meldungen verpflichteten 
Personen haben für die nicht eingeschriebene und nicht mit Zustellungsnachweis erfolgende 
Postbeförderung solcher Anzeigen und Meldungen Briefumschläge oder Karten zu verwenden, 
die mit dem Vermerk ,,Gebührenpflichtige Dienstsache'' und dem Dienstsiegel der empfangenden 
Behörde zu versehen sind. Diese hat bei der Aushändigung der Meldung die einfache Postgebühr 
für die in Betracht kommende Briefpostsendung zu entrichten. 

(2) Wenn die empfangende Behörde die entfallenden Gebühren nicht in jedem Einzelfall bezahlen 
will, so können diese Gebühren monatlich gestundet werden. 

  

Verordnung des Bundesministers für Gesundheit und Umweltschutz über die 
gesundheitliche Überwachung von Personen, die der Prostitution nachgehen 
StF: BGBl. Nr. 314/1974 idF: BGBl. Nr. 591/1993 

Präambel/Promulgationsklausel  

Auf Grund des § 11 Abs. 2 des Geschlechtskrankheitengesetzes, StGBl. Nr. 152/1945, wird im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister für Inneres verordnet: 

§ 1. Personen, die gewerbsmäßig sexuelle Handlungen am eigenen Körper dulden oder solche 
Handlungen an anderen vornehmen, haben sich vor Beginn dieser Tätigkeit sowie regelmäßig im 
Abstand von einer Woche einer amtsärztlichen Untersuchung auf das Freisein von 
Geschlechtskrankheiten zu unterziehen. 

§ 2. Die Bezirksverwaltungsbehörde hat, wenn die im § 1 genannte Person bei der erstmaligen 
Untersuchung frei von Geschlechtskrankheiten befunden worden ist, der betreffenden Person 
einen mit einem Lichtbild versehenen Ausweis auszustellen.  

§ 3. Wird eine im § 1 genannte Person anläßlich der wöchentlich vorzunehmenden 
Untersuchungen frei von Geschlechtskrankheiten befunden, so hat die 
Bezirksverwaltungsbehörde die erfolgte Vornahme der Untersuchung im Ausweis (§ 2) zu 
bestätigen. 

§ 4. Wird eine im § 1 genannte Person anläßlich der wöchentlich vorzunehmenden 
Untersuchungen als an einer Geschlechtskrankheit erkrankt befunden, so hat die 
Bezirksverwaltungsbehörde den Ausweis (§ 2) einzuziehen und erst nach erfolgter Heilung wieder 
auszufolgen. 

§ 5. Die im § 1 genannten Personen haben bei der Ausübung ihrer Tätigkeit den Ausweis (§ 2) 
bei sich zu führen und den Organen der Bezirksverwaltungsbehörde und des öffentlichen 
Sicherheitsdienstes auf Verlangen zur Überprüfung auszuhändigen.
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§ 6. Stellt das Organ bei der Überprüfung nach § 5 fest, daß sich die betreffende Person der 
regelmäßigen amtsärztlichen Untersuchung nicht unterzogen hat, so hat es den Ausweis 
unverzüglich abzunehmen und der Bezirksverwaltungsbehörde vorzulegen. 

§ 7. Personen, die den Bestimmungen dieser Verordnung zuwiderhandeln, sind nach § 12 Abs. 2 
des Geschlechtskrankheitengesetzes zu bestrafen. 

  

Strafgesetzbuch  

Vorsätzliche Gefährdung von Menschen durch übertragbare Krankheiten 

§ 178. Wer eine Handlung begeht, die geeignet ist, die Gefahr der Verbreitung einer 
übertragbaren Krankheit unter Menschen herbeizuführen, ist mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren 
oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu bestrafen, wenn die Krankheit ihrer Art nach zu 
den wenn auch nur beschränkt anzeige- oder meldepflichtigen Krankheiten gehört. 

Fahrlässige Gefährdung von Menschen durch übertragbare Krankheiten 

§ 179. Wer die im § 178 mit Strafe bedrohte Handlung fahrlässig begeht, ist mit Freiheitsstrafe bis 
zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu bestrafen. 

  

Back 
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